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Satzung
des

Wassersportverein Varel e. V.

Eingetragen im Vereinsregister
Amtsgericht Oldenburg VR 170040

Beschlossen auf der Mitgliederversammlung am 22. Januar 2010.
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Ä 1  Name, Sitz und GeschÅftsjahr

Der Verein f�hrt den Namen

Wassersportverein Varel e. V.
(Kurzform: WSV Varel)

Er wurde am 29. M�rz 1968 gegr�ndet und ist beim Amtsgericht Oldenburg unter der Nummer VR 
170040 eingetragen. Die offizielle Anschrift des WSV Varel ist der Wohnsitz des 1. Vorsitzenden
solange keine eigenen Gesch�ftsr�ume bestehen.

Sitz und Gerichtsstand des WSV Varel ist Varel.

Das Gesch�ftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Verein arbeitet ausschlie�lich und unmittelbar nach der Gemeinn�tzigkeits-Verordnung im 
Sinne der Abgabenordnung. Sein Zweck ist nicht auf Gewinnerzielung abgestellt. Etwaige Gewin-
ne d�rfen nur f�r die satzungsgem��en Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mit-
teln des Vereins. Die Mitglieder haben keinen Anteil am Vereinsverm�gen.

Die Mitglieder der Vereinsorgane nehmen ihre Aufgaben grunds�tzlich ehrenamtlich wahr. Vor-
standsaufgaben k�nnen im Rahmen der haushaltsrechtlichen M�glichkeiten durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung gegen Zahlung einer Aufwandsentsch�digung nach �3 Nr. 26a EStG aus-
ge�bt werden.

Die Vorstandsorgane haben einen Aufwendungsersatzanspruch nach � 670 BGB f�r solche Auf-
wendungen, die ihnen nachweislich durch die T�tigkeit f�r den Verein entstanden sind. Hierzu ge-
h�ren insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto und Telefon. Der Aufwendungsersatzanspruch 
kann in angemessenen Rahmen auch pauschaliert gezahlt werden.

Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.

Der Verein ist Mitglied des Landessportbundes Niedersachsen e.V. und der zust�ndigen Fachver-
b�nde.

Sein Stander ist ein blauer Wimpel mit wei�em, stehendem Ankerkreuz.

Ä 2  Zweck und Ziele

Zweck des Vereins ist die Aus�bung und F�rderung des Wassersports unter Wahrung seem�nni-
scher Traditionen. Hierzu befasst sich der Verein insbesondere mit folgenden Aufgaben:

 Erstellung von Liegepl�tzen f�r die beim Verein eingetragenen Wasserfahrzeuge
 Zusammenarbeit mit anderen Vereinen gleicher Zielsetzungen.
 Organisation und Durchf�hrung von Fahrten, sportlichen Wettbewerben sowie damit in 

Zusammenhang stehenden Veranstaltungen
 Ausbildung der Jugend im Wassersport, um zu ihrer k�rperlichen Ert�chtigung und 

charakterlichen Bildung beizutragen.
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Ä 3  Mitgliedschaft

Der Verein besteht aus aus�benden (aktiven) und f�rdernden (passiven) Mitgliedern.

Mitglieder des WSV Varel k�nnen alle unbescholtenen Personen werden, die bereit sind, den Ver-
ein gem�� seiner Zielsetzung nach bestem K�nnen zu f�rdern. 

Personen, die sich um den Sport oder den Verein verdient gemacht haben, k�nnen auf Antrag des 
Vorstandes von einer Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Ehrenmitglie-
der haben alle Rechte eines aktiven Mitgliedes. Sie sind von Beitragszahlungen befreit.

Mitglieder bis zum 18. Lebensjahr werden in einer Jugendgruppe zusammengefasst. Zur Aufnah-
me ist die schriftliche Zustimmung der gesetzlichen Vertreter notwendig.

S�mtliche Mitglieder haben die sich aus der Satzung und insbesondere aus der Zweckbestimmung 
des Vereins ergebenden Pflichten zu erf�llen. Sie sind zur Befolgung der von den Vereinsorganen 
gefassten Beschl�sse und Anordnungen verpflichtet.

Aktiven Mitgliedern kann f�r ihr eigenes Wasserfahrzeug ein Liegeplatz zugewiesen werden. Die 
Eigner sind zum Abschluss einer Bootshaftpflichtversicherung verpflichtet.

Ä 4  Aufnahme

Ein Aufnahmeantrag ist schriftlich beim Vorstand einzureichen. Der Vorstand entscheidet �ber die 
Aufnahme mit einfacher Stimmenmehrheit.

Die Aufnahme wird dem Antragsteller und der Mitgliederversammlung mitgeteilt.

Im Falle der Ablehnung eines Aufnahmeantrages brauchen die Gr�nde nicht bekannt gegeben zu 
werden. Ein Einspruch gegen diesen Bescheid ist nicht zul�ssig.

Ä 5  Ende der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss des Mitglieds. Das ausscheidende 
Mitglied  bleibt bis zum Ende seiner Mitgliedschaft verpflichtet, die Mitgliedsbeitr�ge und Ver-
einsgeb�hren zu bezahlen.

Der Austritt erfolgt durch schriftliche Mitteilung an den Vorsitzenden unter Einhaltung einer vier-
telj�hrlichen K�ndigungsfrist zum Schluss des Kalenderjahres. 

Der Ausschluss erfolgt durch einen Beschlu� der Mitgliederversammlung mit einfacher Stimmen-
mehrheit. Gr�nde f�r einen Ausschluss k�nnen zum Beispiel sein:

 schwerer, grob fahrl�ssiger oder vors�tzlicher Versto� gegen Zwecke und Ziele des 
Vereins, gegen Anordnungen des Vorstandes oder die Satzung, sowie schwere Sch�di-
gung des Ansehens des Vereins

 Verletzungen von Straf-, See- oder Schifffahrtsrecht in Verbindung mit der Aus�bung 
des Bootssports

 Nichtzahlung von Beitr�gen oder Umlagen oder Ersatzgeldern f�r die Gemeinschafts-
arbeit trotz zweimaliger Mahnung
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 Grober Versto� gegen Vereinskameradschaft, ehrenwidrige Handlungen, Besch�digung 
von Vereins- oder Mitgliedereigentum, Verst��e gegen die Hafenordnung, unterlassene 
Hilfeleistung im Gefahrfalle bei Aus�bung des Bootssportes.

Ein eventuell vom Verein dem ausgeschlossenen Mitglied �berlassener Bootsliegeplatz ist unver-
z�glich nach Wirksamwerden des Ausschlusses auf Kosten des ausgeschlossenen Mitgliedes zu 
r�umen.

Ausgeschiedene Mitglieder haben den Stander zu streichen, Vereinsabzeichen abzulegen, alle Ver-
einskennzeichnungen am Boot zu entfernen, sowie Standerschein und Schl�ssel f�r Vereinsanla-
gen abzugeben.

Ä 6  BeitrÅge und Leistungen der Mitglieder

Der WSV Varel erhebt zur Verfolgung seiner satzungsgem��en Ziele und zur Bestreitung seiner 
Ausgaben

 Aufnahmegeb�hren
 Mitgliedsbeitr�ge
 Bootsliegegeb�hren
 Geb�hren f�r nicht geleistete, angesetzte Stunden f�r Gemeinschaftsarbeit
 Umlagen

�ber die H�he dieser Geb�hren, Beitr�ge, Umlagen usw. entscheidet die Mitgliederversammlung
auf Vorschlag des Vorstandes. 

Aus�bende (aktive) Mitglieder k�nnen vom Vorstand zu einer Arbeitsleistung aufgerufen werden. 
F�r nicht geleistete Arbeitsstunden wird eine Ausl�sungszahlung erhoben. Die Gestellung einer 
vollj�hrigen Ersatzkraft f�r die zu leistenden Stunden f�r die Gemeinschaftsarbeit ist zul�ssig.

Art und Umfang aller Leistungen werden von der Mitgliederversammlung bestimmt.

Die j�hrlichen Beitr�ge (Mitgliedsbeitr�ge, Liegegeb�hren, usw.) sind bis zum 1. M�rz des jewei-
ligen Gesch�ftsjahres in voller H�he portofrei zu entrichten. Die Mitglieder haben dem Verein da-
zu eine Einzugserm�chtigung zu erteilen. Geschieht dies nicht, wird zus�tzlich zu den regul�ren 
Beitr�gen eine Aufwandspauschale von j�hrlich 20,- € erhoben.

Ä 7  Vorstand 

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung

der Vorstand im Sinne des � 26 BGB setzt sich zusammen aus:

 1. Vorsitzender
 2. Vorsitzender
 Schatzmeister
 Schriftf�hrer
 Hafenwart

Der 1. Vorsitzende ist alleinvertretungsberechtigt. Der 2. Vorsitzende vertritt zusammen mit einem 
weiteren Vorstandsmitglied. Im Innenverh�ltnis gelten die Regelungen des � 9 der Satzung.
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Ä 8  Erweiterter Vorstand 

Zum erweiterten Vorstand geh�ren:

 Ehrenvorsitzender
 Fachwart f�r Gemeinschaftsarbeit
 Fachwart f�r Segelsport und Regatten
 Fachwart f�r Jugendausbildung
 Fachwart f�r Veranstaltungen
 �ltestenrat (Ehrenrat)

Die Mitglieder des erweiterten Vorstands werden durch die Mitgliederversammlung auf unbe-
stimmte Zeit gew�hlt.

Der Vorstand ist erm�chtigt, zur Erledigung besonderer Aufgaben Aussch�sse zu benennen. Die 
Aussch�sse sind Beauftragte des Vorstandes und versehen ihr Amt nach dessen Weisungen.

Ä 9 Aufgaben des Vorstandes und des erweiterten Vorstandes

Der 1. Vorsitzende �berwacht die ordnungsgem��e Durchf�hrung aller Vereinsangelegenheiten. 
Er vertritt den Verein gesetzlich im Sinne des � 26 BGB, beruft die Versammlungen ein und f�hrt 
den Vorsitz bei Vorstandssitzungen und in den Versammlungen. In Entscheidungen ist er an die 
Beschl�sse der Vorstandsitzungen und der Mitgliederversammlungen gebunden. Er ist gerichtlich 
und au�ergerichtlich alleinvertretungsberechtigt und wird im Verhinderungsfall von dem 2. Vor-
sitzenden zusammen mit einem weiteren Vorstandsmitglied vertreten.

Der 2. Vorsitzende vertritt den 1. Vorsitzenden im Verhinderungsfall zusammen mit 
einem weiteren Vorstandsmitglied und �bernimmt weitere vereinsinterne Aufgaben zur Entlastung 
des 1. Vorsitzenden.

Der Schatzmeister verwaltet das Vereinsverm�gen. Ihm obliegt die Einziehung f�lliger Entgelte
sowie die �berwachung der Ausgaben. Er f�hrt das Mitgliedsverzeichnis. �ber Einnahmen und 
Ausgaben legt er der Mitgliederversammlung ein Protokoll vor, das von zwei Kassenpr�fern, die 
von der Versammlung gew�hlt werden, zu pr�fen und zu genehmigen ist.

Der Schriftf�hrer erstellt die Protokolle bei den Sitzungen und Versammlungen und wickelt den 
anfallenden Schriftverkehr ab.

Der Hafenwart verwaltet die Vereinsanlagen, f�hrt die Bootsliste und �bernimmt die Vergabe der 
Bootsliegepl�tze in Zusammenarbeit mit dem 1. Vorsitzenden und dem Schatzmeister. Er achtet 
darauf, dass die erlassenen Bestimmungen der Hafenordnung eingehalten werden. Er ist berechtigt, 
zu kontrollieren, ob die beim Verein eingetragenen Boote den g�ltigen Sicherheitsvorschriften ent-
sprechend ausger�stet sind und ob eine Haftpflichtversicherung besteht. Er stellt bei Vorliegen der 
Voraussetzungen die Standerscheine des Vereins aus.

Der Ehrenvorsitzende �bernimmt in Absprache mit dem 1. Vorsitzenden Repr�sentationspflichten 
des Vereins. Ehrenvorsitzender kann nur werden, wer mindestens 10 Jahre lang das Amt des 1. 
Vorsitzenden innehatte. Er wird einmalig auf Lebenszeit gew�hlt und ist von Beitragszahlungen 
befreit.
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Der Fachwart f�r Gemeinschaftsarbeit verwaltet die vereinseigenen Ger�tschaften. Ihm obliegt die 
Organisation und �berwachung des Arbeitseinsatzes bei der Gemeinschaftsarbeit. Zu seiner Un-
terst�tzung werden Gruppenleiter benannt.

Der Fachwart f�r Segelsport und Regatten ist der Fahrtenobmann und Ausrichter bei den Wett-
und Gemeinschaftsfahrten. Er regelt deren Gestaltung und Ablauf. Er ist zugleich der Naturschutz-
beauftragte des Vereins.

Der Fachwart f�r Jugendausbildung verwaltet den Aufgabenbereich des Jugendsportes. Er ist f�r 
die Anleitung und F�rderung der Jugend zust�ndig.

Der Fachwart f�r Veranstaltungen nimmt Anregungen und Vorschl�ge zu festlichen Veranstaltun-
gen entgegen und regelt deren Gestaltung und Ablauf.

Der �ltestenrat besteht aus bis zu 5 Mitgliedern. Sie sind die Vertrauensleute der Mitglieder. Es
obliegt ihnen, bei Unstimmigkeiten zwischen Mitgliedern oder zwischen Mitgliedern und Vorstand 
zu vermitteln. Der �ltestenrat kann dem Vorstand Personen f�r die Ehrenmitgliedschaft vorschla-
gen.

Ä 10 Mitgliederversammlungen

Die Jahreshauptversammlung ist im 1. Vierteljahr des Gesch�ftsjahres einzuberufen. In der Tages-
ordnung sollen folgende Punkte enthalten sein:

 Berichte des Vorstandes und des erweiterten Vorstandes 
 Berichte der Kassenpr�fer
 Entlastung des Vorstandes
 Festsetzung der Jahresbeitr�ge, Geb�hren, Arbeitsleistungen usw. f�r das laufende Ge-

sch�ftsjahr
 Satzungs�nderungen
 Neuwahlen
 Verschiedenes

Weitere Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder 
dieses unter Angabe des Zweckes und der Gr�nde schriftlich beim Vorstand beantragt. 

Der Vorstand kann jederzeit eine Mitgliederversammlung einberufen, wenn er dieses im Interesse 
des Vereins f�r erforderlich h�lt.

Zu den Mitgliederversammlungen sind die Mitglieder sp�testens eine Woche vorher per Aushang 
im Schaukasten am Vereinsheim und unter Mitteilung der Tagesordnung einzuladen. Zus�tzliche 
Formen der Einladung sind zul�ssig.

In der Mitgliederversammlung ist jedes Mitglied nach Vollendung des 18. Lebensjahres stimmbe-
rechtigt.

Die Mitgliederversammlung ist beschlussf�hig, wenn au�er dem 1. oder 2. Vorsitzenden, sowie ei-
nem weiteren Vorstandsmitglied mindestens 1/10 der stimmberechtigten Mitglieder erschienen 
sind. Wird in der Versammlung die Beschlussunf�higkeit festgestellt, gelten bei einer erneuten
Einberufung mit gleicher Tagesordnung nur die gesetzlich festgelegten Mindestanforderungen f�r 
die Beschlussf�higkeit.
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Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung f�r vier Jahre gew�hlt. Wiederwahl ist zul�s-
sig. Die Wahlen werden durch offene Abstimmung abgehalten. Bei mehreren Vorschl�gen erfolgt 
auf besonderen Antrag geheime Abstimmung. Die Wahl der einzelnen Vorstandsmitglieder wird
zeitlich versetzt wie folgt durchgef�hrt:

 in durch 4 teilbaren Kalenderjahren werden der 1. Vorsitzende, der Hafenwart und der 
Schriftf�hrer gew�hlt

 in nur durch 2 teilbaren Kalenderjahren werden der 2. Vorsitzende und der Schatzmeis-
ter gew�hlt

Die turnusm��igen Wahlen finden auf der Jahreshauptversammlung des betreffenden Kalenderjah-
res statt. Der Vorstand kann Ausnahmen beschlie�en. Werden zwischenzeitliche Wahlen erforder-
lich, werden diese nur f�r die Restzeit der Wahlperiode durchgef�hrt.

Im Falle des vorzeitigen Ausscheidens des 1. Vorsitzenden ist durch dessen Vertreter unverz�glich 
eine Mitgliederversammlung einzuberufen  und das Amt des 1. Vorsitzenden durch Neuwahl zu 
besetzen.

Die Kassenpr�fer werden auf die Dauer von zwei Jahren gew�hlt. Sie d�rfen nicht dem Vorstand 
angeh�ren. Die Wahlen werden zeitgleich mit den turnusm��igen Vorstandswahlen durchgef�hrt. 
Eine Wiederwahl ist zul�ssig. Scheidet ein Kassenpr�fer vorzeitig aus, benennt der Vorstand einen 
Ersatzpr�fer bis zur n�chsten Mitgliederversammlung, auf der eine Nachwahl durchgef�hrt werden 
kann.

Die Mitgliederversammlung fasst Beschl�sse mit einfacher Mehrheit aller abgegebenen g�ltigen 
Stimmen sofern in dieser Satzung oder den gesetzlichen Vorgaben nicht ausdr�cklich andere 
Mehrheiten verlangt werden.

Bei der Abstimmung zur Beschlussfassung �ber folgende Punkte ist eine 2/3-Mehrheit aller abge-
gebenen g�ltigen Stimmen erforderlich:

 Satzungs�nderungen
 Abberufung eines Vorstandsmitgliedes
 Abberufung eines Mitgliedes des erweiterten Vorstands
 Ernennung eines Ehrenvorsitzenden und Ehrenmitgliedern
 Aufl�sung des Vereins

�ber die Vorg�nge jeder Mitgliederversammlung und Vorstandsitzung ist vom Schriftf�hrer eine 
Niederschrift (Protokoll) anzufertigen und vom 1. Vorsitzenden und Schriftf�hrer zu unterschrei-
ben. 

Ä 11 AuflÇsung des Vereins

Zur Beschlussfassung �ber die Aufl�sung bedarf es der Ank�ndigung durch eingeschriebenen 
Brief an alle stimmberechtigten Mitglieder unter Einhaltung einer Frist von einem Monat.

Im Falle der Aufl�sung oder Aufhebung des Vereins f�llt vorhandenes Vereinsverm�gen nach Ab-
zug etwaiger bestehender Verbindlichkeiten an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbr�-
chiger, die es unmittelbar und ausschlie�lich f�r gemeinn�tzige Zwecke zu verwenden hat. 

F�r den Fall der Aufl�sung werden der 1. Vorsitzende, der Schatzmeister und der Schriftf�hrer zu 
Liquidatoren bestellt.

Der 1. Vorsitzende hat die Aufl�sung beim Vereinsregister anzumelden.
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Ä 12 Haftungsausschluss

F�r Sch�den, die aus Sport- oder Reparaturbetrieb innerhalb der Anlagen oder R�umen des Ver-
eins entstehen haftet der Verein gegen�ber Mitgliedern und G�sten nicht.

Ä 13 Schlussbestimmung

Soweit in dieser Satzung nicht anders bestimmt ist, gelten die einschl�gigen Bestimmungen des 
BGB.


